
Radebeul und Coswig - gemeinsam stark.

Anschluss von Stromerzeugungsanlagen
Bearbeitungsschritte und Zeitplan

Erster Kontakt 
Sie teilen uns mit, dass Sie die Stromerzeugungsanlage(n) an das Verteilernetz der Stadtwerke Elbtal 
GmbH (nachfolgend Netzbetreiber genannt) anschließen möchten. 

Die von Ihnen bereitgestellten Daten und Unterlagen werden von uns auf Vollständigkeit geprüft. 

Innerhalb von 4 Wochen nach Eingang Ihrer Mitteilung erhalten Sie von uns eine Information, ob die 
Daten und Unterlagen vollständig sind bzw. welche Daten und Unterlagen noch fehlen. Außerdem teilen 
wir Ihnen die nächsten Bearbeitungsschritte und den weiteren Zeitplan mit.

Welche Daten und Unterlagen wir benötigen, haben wir in Checklisten zusammengestellt. 

Auf unserer Internetseite unter www.stadtwerke-elbtal.de -> Netz -> Dezentrale Einspeisung finden Sie 
nachfolgend genannte Checklisten. Diese geben Ihnen  

	eine Gesamtübersicht zum Anschlussvorgang,
	die Übersicht über die einzureichenden Formulare und Nachweise im Rahmen der Vorgangsbearbei-
 tung sowie
	die Links zu den Formularen. 

	„Checkliste für Anlagenbetreiber bis 30 kW“ 
	„Checkliste für Anlagenbetreiber ab 30 kW bis 135 kW“ 
	Anlagen größer 135 kW eine „Checkliste für Betreiber von Stromerzeugungs- und Stromspeicher-
 anlagen sowie Mischanlagen“ 

Bitte Informieren Sie uns, wenn Sie eine Verknüpfungspunktermittlung mit Reservierung von Einspei-
seleistung wünschen und legen uns entsprechende Nachweise der Planungsreife vor. Nähere Informa-
tionen zum Reservierungsverfahren haben wir im Informationsblatt „Verfahren zur Reservierung der 
Einspeiseleistung an einem Verknüpfungspunkt für den Anschluss dezentraler Erzeugungsanlagen“ 
zusammengestellt. 

Start 
Alle erforderlichen Daten und Unterlagen sind bei uns eingegangen. Wir prüfen die Anschlussmöglich-
keit Ihrer Stromerzeugungsanlage(n) an unserem Verteilernetz und ermitteln den gesetzlichen Verknüp-
fungspunkt mit dem Netz. Grundlage hierfür sind die geltenden gesetzlichen und technischen Vorgaben. 

Anlagen bis 30 kW 
Nach den Regelungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz gilt bei einer oder mehreren Stromerzeugungs-
anlagen mit einer installierten Leistung von insgesamt bis zu 30 Kilowatt, die sich auf einem Grundstück 
mit bereits bestehendem Netzanschluss befinden, der Verknüpfungspunkt des Grundstücks mit dem 
Netz als günstigster Verknüpfungspunkt. Wenn die gesamte installierte Leistung höher ist oder für den 
Anschluss Ihrer Stromerzeugungsanlage(n) an diesem Verknüpfungspunkt wirtschaftlich unzumutbare 
Netzoptimierungs-, Netzverstärkungs- oder Netzausbaumaßnahmen erforderlich sind, muss ein anderer 
Verknüpfungspunkt - wie bei den übrigen Anlagen - ermittelt werden.

Ist ein Anschluss Ihrer Stromerzeugungsanlage(n) am bestehenden Netzanschluss des Grundstücks 
möglich, erhalten Sie von uns spätestens 8 Wochen nach „Start“ eine netztechnische Stellungnahme für 
den Anschluss Ihrer Stromerzeugungsanlage(n) u. a. mit den aktuell geltenden Technischen Mindestan-
forderungen für Anschluss und Betrieb Ihrer Stromerzeugungsanlage(n), das umzusetzende Messkon-
zept sowie die Informationen zu den einzureichenden Formularen und Nachweisen für die Ermittlung 
Ihres Vergütungsanspruchs. Sollten Netzausbaumaßnahmen erforderlich sein, teilen wir Ihnen deren 
voraussichtliche Dauer mit.

https://www.stadtwerke-elbtal.de/fileadmin/user_upload/pdf/netz-strom/Checkliste-Stromspeicher-Stromerzeugungsanlagen-bis-30kW.pdf
https://www.stadtwerke-elbtal.de/fileadmin/user_upload/pdf/netz-strom/Checkliste-Stromspeicher-Stromerzeugungsanlagen-bis-135kW.pdf
https://www.stadtwerke-elbtal.de/fileadmin/user_upload/pdf/netz-strom/Info-Informationsblatt-Verknuepfungspunktermittlung-Verfahren-zur-Reservierung-von-Verknuepfungspunkten.pdf
https://www.stadtwerke-elbtal.de/fileadmin/user_upload/pdf/netz-strom/Info-Informationsblatt-Verknuepfungspunktermittlung-Verfahren-zur-Reservierung-von-Verknuepfungspunkten.pdf
https://www.stadtwerke-elbtal.de/fileadmin/user_upload/pdf/netz-strom/Checkliste-Stromerzeugungsanlagen-Stromspeicheranlagen-Mischanlagen.pdf
https://www.stadtwerke-elbtal.de/fileadmin/user_upload/pdf/netz-strom/Checkliste-Stromerzeugungsanlagen-Stromspeicheranlagen-Mischanlagen.pdf


Sofern Sie uns mit dem Messstellenbetrieb beauftrag haben, sind wir bei Anschlüssen in Niederspan-
nung bemüht, innerhalb von 4 Wochen nach Auftragseingang den Zählereinbau/-wechsel durchzuführen.

Nach Eingang der Fertigstellungsanzeige des Anlagenerrichters und des Inbetriebsetzungs-protokolls 
der Stromerzeugungsanlage(n) bestätigen wir Ihnen innerhalb von ca. 4 Wochen das Zustandekommen 
des Netzanschlussverhältnisses.

Übrige Anlagen
Andernfalls ermitteln wir den technisch und wirtschaftlich günstigsten Verknüpfungspunkt nach den 
jeweils geltenden gesetzlichen und technischen Vorgaben.

Dabei prüfen wir die Anschlussmöglichkeit Ihrer Stromerzeugungsanlage(n) unter Berücksichtigung der 
Netzverhältnisse, der Leistung, der Betriebsweise und der durch die Stromerzeugungsanlage(n) hervor-
gerufenen Netzrückwirkungen. 

Maximal 8 Wochen nach dem „Start“ 
In diesen Fällen erhalten Sie maximal 8 Wochen nach dem „Start“ die Mitteilung über den tagkonkret 
ermittelten technisch und wirtschaftlich günstigsten Verknüpfungspunkt für die in der Anmeldung 
angegebene(n) Stromerzeugungsanlage(n) mit 

	der Beschreibung und geographische Lage des Verknüpfungspunktes, 
	der Beschreibung der Art und Ausführung des Netzanschlusses
	einer Grobkostenschätzung für die dem Anlagenbetreiber durch die technische Herstellung des Netz-
 anschlusses entstehenden Kosten und 
	dem Ansprechpartner beim Netzbetreiber für die weitere Zusammenarbeit. 

Bei Netzanschlussbegehren ohne nachgewiesene Planungsreife ist der Verknüpfungspunkt nur gültig 
zum Datum des Mitteilungsschreibens. 

Bei Netzanschlussbegehren mit nachgewiesener Planungsreife wird die Einspeiseleistung am mitgeteil-
ten Verknüpfungspunkt für einen bestimmten Zeitraum reserviert. In diesem Fall informieren wir Sie in 
dem Mitteilungsschreiben auch über den weiteren Ablauf des Reservierungsverfahrens. Dieses gestaltet 
sich wie folgt:

Bitte bestätigen Sie uns innerhalb von 6 Wochen nach Mitteilung des Verknüpfungspunktes die Inan-
spruchnahme dieses Verknüpfungspunktes in Textform. Dann erhalten Sie von uns einen Netzanschluss-
vertrag bzw. einen Nachtrag zum Netzanschlussvertrag. Mit Eingang des unterzeichneten Vertragsexem-
plars innerhalb der angegebenen Bindefrist bei uns reservieren wir die Einspeiseleistung am mitgeteilten 
Verknüpfungspunkt (zunächst) für 7 Monate, rückwirkend beginnend ab dem Datum der Verknüpfungs-
punktmitteilung. Diese Frist kann bei Bedarf ggf. verlängert werden.

Weitere Informationen zum Reservierungsverfahren können Sie dem Informationsblatt „Verfahren zur 
Reservierung der Einspeiseleistung an einem Verknüpfungspunkt für den Anschluss dezentraler Erzeu-
gungsanlagen“ entnehmen.  Für Anlagen mit Netzanschluss in Mittel- oder Hochspannung verweisen 
wir auf die Fristen, die in der „Checkliste für Betreiber von Stromerzeugungs- und Stromspeicheranlagen 
sowie Mischanlagen“ aufgeführt sind.

Wie geht es weiter?
Für den Anschluss, die technische Inbetriebsetzung und die Vergütung des Stroms Ihrer Stromerzeu-
gungsanlage(n) übermitteln Sie uns dann bitte die weiteren in der jeweiligen Checkliste benannten 
Dokumente.

Kontakt: netzanschluss@stadtwerke-elbtal.de 

Stand: 08/2023

https://www.stadtwerke-elbtal.de/fileadmin/user_upload/pdf/netz-strom/Info-Informationsblatt-Verknuepfungspunktermittlung-Verfahren-zur-Reservierung-von-Verknuepfungspunkten.pdf
https://www.stadtwerke-elbtal.de/fileadmin/user_upload/pdf/netz-strom/Info-Informationsblatt-Verknuepfungspunktermittlung-Verfahren-zur-Reservierung-von-Verknuepfungspunkten.pdf
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https://www.stadtwerke-elbtal.de/fileadmin/user_upload/pdf/netz-strom/Checkliste-Stromerzeugungsanlagen-Stromspeicheranlagen-Mischanlagen.pdf
https://www.stadtwerke-elbtal.de/fileadmin/user_upload/pdf/netz-strom/Checkliste-Stromerzeugungsanlagen-Stromspeicheranlagen-Mischanlagen.pdf



